
 

 
 

Anmeldung eines Hundes (zur Hundesteuer) 
 
Hundesteuerpflicht: 
Wer einen über vier Monate alten, dem Markt noch nicht gemeldeten Hund länger als drei 
aufeinander folgende Kalendermonate im Markt Reisbach hält, muss ihn unverzüglich dem 
Markt melden. Zur Kennzeichnung eines jeden angemeldeten Hundes gibt der Markt ein 
Hundezeichen aus. 
 
Steuerfrei ist das Halten von 
1. Hunden ausschließlich zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben, 
2. Hunden des Deutschen Roten Kreuzes, des Arbeiter-Samariterbundes, des Malteser-

Hilfsdienstes, der Johanniter-Unfallhilfe und des Technischen Hilfswerks 
3. Hunden, die für Blinde, Taube, Schwerhörige oder völlig Hilflose unentbehrlich sind, 
4. Hunden, die zur Bewachung von Herden notwendig sind, 
5. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend in Tierasylen oder ähnlichen 

Einrichtungen untergebracht sind, 
6. Hunden, die die für Rettungshunde vorgesehenen Prüfungen bestanden haben und als 

Rettungshunde für den Zivilschutz, den Katastrophenschutz oder den Rettungsdienst zur 
Verfügung stehen, 

7. Hunden in Tierhandlungen. 
 
Die Hundesteuer beträgt  
 für den ersten Hund 13,00 € 
 für jeden weiteren Hund 26,00 € 
 
Die Steuer ist um die Hälfte ermäßigt für 
 1. Hunde, die in Einöden und Weilern gehalten werden. 
 Als Einöde gilt ein Anwesen, dessen Wohngebäude mehr als 500 m von jedem anderen 
 Wohngebäude entfernt ist. Als Weiler gilt eine Mehrzahl benachbarter Anwesen, die zusammen 
 nicht mehr als 300 Einwohner zählen und deren Wohngebäude mehr als 500 m von jedem 
 anderen Wohngebäude entfernt sind. 
 

2. Hunde, die von Forstbediensteten, Berufsjägern oder Inhabern eines Jagdscheins 
ausschließlich oder überwiegend zur Ausübung der Jagd oder des Jagd- oder 
Forstschutzes gehalten werden, sofern nicht die Hundehaltung steuerfrei ist; für Hunde, 
die zur Ausübung der Jagd gehalten werden, tritt die Steuerermäßigung nur ein, wenn sie 
die Brauchbarkeitsprüfung nach § 21 der Verordnung zur Ausführung des Bayerischen 
Jagdgesetzes mit Erfolg abgelegt haben. 

 

Die Ermäßigung gilt jeweils nur für einen Hund. 
 
Wurde das Halten eines Hundes für das Steuerjahr oder für einen Teil des Steuerjahres 
bereits in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik Deutschland besteuert, so ist die 
erhobene Steuer auf die Steuer anzurechnen, die für das Steuerjahr nach dieser Satzung zu 
zahlen ist. Mehrbeträge werden nicht erstattet. 
 
Die Steuer wird erstmals einen Monat nach Bekanntgabe des Steuerbescheids fällig. Bis zur 
Bekanntgabe eines neuen Steuerbescheids ist die Steuer jeweils zum 15. Februar eines 
jeden Jahres fällig und ohne Aufforderung weiter zu entrichten. 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:  
Tel.: 08734 49-13 (Montag – Donnerstag jeweils vormittags) 
 

E-mail: markt@reisbach.de   Hier können Sie die Online-Anmeldung starten. 
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